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Arbeitslosengeld
Die maximale Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes ist seit dem
1. Februar 2006 deutlich kürzer und liegt bei unter 55-jährigen
bei 12 Monaten. Diese Reduzierung soll ermöglichen, den Bei-
trag zur Arbeitslosenversicherung zu senken. 2007 soll er um
zwei Punkte auf 4,5 Prozent gedrückt werden.

Der Beschluss reicht weit zu-
rück. Bereits Ende 2003 stimm-
ten Bundestag und Bundesrat
dieser Änderung zu. Es wurde
jedoch eine großzügige Über-
gangszeit von 25 Monaten verein-
bart, in der die alte Regelung
weiter galt. Kritiker wandten be-
reits damals ein, dass die Über-
gangsregelungen von Großunter-
nehmen dazu missbraucht wer-
de, sich auf Kosten der Ver-
sichertengemeinschaft von älte-
ren Mitarbeitern zu trennen. Ge-
nau dies ist auch eingetreten.
Konzerne haben tausende älte-
re Arbeitnehmer vor Ablauf der
Frist in den vorzeitigen Ruhe-
stand geschickt, damit sie in den
Genuss der langen Unterstüt-
zungsdauer kommen, um dann
möglichst nahtlos in die Rente
hineinzugleiten. Laut Bundes-
agentur wurden im Laufe des
Januars nochmals 30.000 Be-
schäftigte über 55 Jahre ent-
lassen, damit sie unter die Alt-
regelung fallen.

Anspruchdauer
Für unter 55-jährige, die arbeitslos werden, verkürzt sich die
Bezugsdauer des Arbeitslosengelds (Alg I) auf höchstens 12
Monate. Für ältere Arbeitslose wird der Anspruch auf maximal 18
Monate begrenzt. Dann wird Arbeitslosengeld (Alg II) gezahlt.
Anwartschaft
Um einen Anspruch auf Arbeitslosengeld zu erwerben, müssen
Arbeitnehmer zudem künftig generell innerhalb der zurückliegen-
den zwei Jahre versicherungspflichtige Zeiten von insgesamt zwölf
Monaten nachweisen. Ausnahmen für Saisonarbeiter sowie Wehr-
und Zivildienstleistende entfallen.
Sperrzeiten
Der Anspruch auf Arbeitslosengeld erlischt, wenn sich Sperrzeiten
auf insgesamt 21 Wochen summieren. Dabei werden künftig auch
Sperrzeiten berücksichtigt, die in einem Zeitraum von zwölf Mo-
naten vor der Entstehung des Anspruchs eingetreten sind. Sperr-
zeiten drohen, wenn ein zumutbarer Job abgelehnt wird.
Wehrdienst
Wehr- und Zivildienstleistende müssen sich künftig gegen Arbeits-
losigkeit versichern. Damit können sie einen Anspruch auf Arbeits-
losengeld erwerben.
Freiwillige Versicherung
Wer wegen Selbständigkeit oder Pflege von Angehörigen nicht
mehr sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, kann sich auf
Antrag freiwillig weiter in der Arbeitslosenversicherung versichern.

Neben dem Motiv, der vorzeitigen Entlassung Älterer zu begegnen
und die Arbeitslosenversicherung finanziell zu entlasten, steht ein
Gedanke: Es wird ein stärkerer Anreiz gesetzt, sich möglichst rasch
wieder um einen Arbeitsplatz zu bemühen. Außerdem wird  die Rück-
kehr zum Prinzip der Risikoversicherung vollzogen. Denn der
Arbeitslosenversicherung liegt nicht mehr der Gedanke der
Ansparleistung zu Grunde, sondern das Risikoprinzip, das etwa
auch bei der Feuerversicherung gilt. Denn auch im Brandfall wird un-
abhängig von der Dauer der Beitragszahlung entschädigt.
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Warum diese Leistungskürzungen?


